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I. Der Berichtsmonat in Kürze 
 
In diesem Monat ist die Anzahl der zu betreuenden Bedarfsgemeinschaften um 25 
gesunken. Im Juli 2011 sind 7.905 Männer und Frauen mit ihren Familien auf die finanzielle 
Unterstützung durch das Arbeitslosengeld II angewiesen. Fünf Kommunen (Emmerich am 
Rhein, Kalkar, Kerken, Kevelaer und Rees) ist es gelungen, die Anzahl der 
Bedarfsgemeinschaften gegenüber dem Vormonat zu senken. In weiteren zehn Kommunen 
(Bedburg-Hau, Geldern, Goch, Kleve, Kranenburg, Rheurdt, Straelen, Wachtendonk und 
Weeze) ist ein Anstieg der Bedarfsgemeinschaften gegenüber dem Vormonat zu 
verzeichnen. In Uedem ist die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften unverändert geblieben. 
(Tabelle Anlage 2) 

 

Die durchschnittliche Problemdichte im Kreisgebiet liegt in diesem Monat bei 25,6 
Bedarfsgemeinschaften je 1.000 Einwohner (Grafik Anlage 2). 
 
In der langfristigen Betrachtung führen die Kommunen Kranenburg, Rheurdt und Kerken den 
Erfolgsspiegel in diesem Monat an. Der Rückgang der Bedarfsgemeinschaften gegenüber 
dem 01.08.2005 beläuft sich dort zwischen –42,5% und –17,0% (Untere Grafik Anlage 6). 
 
Im Bereich der erfolgreichen Vermittlungen in den 1. Arbeitsmarkt ist ein leichter Rückgang 
gegenüber dem Vormonat zu verzeichnen. Im Juni 2011 ist es den kreisangehörigen Städten 
und Gemeinden gelungen, 355 Personen in eine Arbeitsstelle zu vermitteln (Anlage 7). 
Dadurch wurden 153 Menschen mit ihren Familien wieder in die Lage versetzt, ihren 
Lebensunterhalt unabhängig vom Arbeitslosengeld II sicherzustellen. Die durchschnittliche 
Integrationsquote lag unverändert kreisweit bei 3,2 Vermittlungen je 100 erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten (Grafik Anlage 8). 
 
In den Integrationserfolgen des vergangenen Monats sind fünf Vermittlungen in 
Saisonbeschäftigung enthalten. Drei Frauen und zwei Männer aus dem Kreis Kleve konnten 
in eine Saisonbeschäftigung in einen hiesigen Betrieb vermittelt werden.  
 
Zur Erfüllung des gesamten Aufgabenspektrums des SGB II wurde im Juni 2011 ein 
Gesamtbetrag in Höhe von rund 8,2 Mio. € aufgewendet. Auf den Kreis entfielen hiervon 
rund 2,0 Mio. € für die Kosten der Unterkunft (Anlage 9). 
 
Auf jeden sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten entfallen im Juni 2011 Aufwendungen 
in Höhe von 106,97 € zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Bekämpfung der 
Langzeitarbeitslosigkeit nach dem SGB II. 
 
 
 

Aktuelle Eckdaten: 
 
 

 

Eckwerte aktuell Vormonat 
Vorjahres- 

wert  

Bedarfsgemeinschaften 7.905 7.930 7.960

erwerbsfähige Hilfeempfänger 11.121 11.149 11.312

Sozialgeldempfänger 3.054 3.093 3.162

durchschn. Problemdichte 25,6 25,7 25,8

Integrationserfolge 355 360 363

durchschn. Integrationsquote 3,2 3,2 3,2
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VI. Erläuterungen und Definitionen 

 
Vorbemerkung 
In der Auswertung der Kommunalen SGB II-Statistik werden keine Arbeitslosenzahlen im 
Sinne der offiziellen Definition abgebildet. Die Darstellung der Fallzahlentwicklung basiert auf 
Auswertungen des Zahlverfahrens und bezieht sich auf alle Fälle, in denen Leistungen 
ausgezahlt werden. Die Darstellung der Arbeitslosenzahlen, die im monatlichen 
Arbeitsmarktbericht veröffentlicht werden, bleibt der Agentur für Arbeit vorbehalten. Die zur 
Auswertung benötigten Daten werden regelmäßig dorthin gemeldet. Lediglich eine 
Teilmenge der Arbeitslosengeld II-Empfänger ist im rechtlichen Sinne arbeitslos.  
 
Problemdichte: Neben der Darstellung der Fallzahlen und ihrer Veränderungen im 
Zeitablauf ist die Problemdichte in den einzelnen Kommunen von besonderer Relevanz. 
Diese kann vergleichbar dargestellt werden, indem die Anzahl der im Leistungsbezug 
stehenden Bedarfsgemeinschaften in Relation zur Einwohnerzahl ausgewiesen wird 
(Bedarfsgemeinschaften je 1.000 Einwohner). 
 
Erfolgsspiegel: Erklärtes Ziel des Kreises Kleve bei der Betreuung des Personenkreises 
der Langzeitarbeitslosen ist es, die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften, die auf die finanzielle 
Unterstützung durch das Arbeitslosengeld II angewiesen sind, zu reduzieren. Der mögliche 
Zielerreichungsgrad ist jedoch nicht nur von der Integrationsarbeit der Aufgabenträger, 
sondern in hohem Maße und örtlich unterschiedlich von gesamtwirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen abhängig.  
 
Unterschiedliche Ausgangslagen in den einzelnen Kommunen (Größe, Problemdichte, 
Arbeitsmarktsituation) auf der einen Seite und verschiedene Umsetzungsstrategien auf der 
anderen Seite sind weitere Einflussfaktoren, die zu berücksichtigen sind. Es darf nicht 
verkannt werden, dass nicht gestaltbare Rahmenbedingungen (z.B. Lage am Arbeitsmarkt) 
örtlich unterschiedlich die Erreichung des definierten Hauptzieles auch bei idealtypischen 
Anstrengungen nicht zulassen. Insbesondere in den größeren Kommunen ist festzustellen, 
dass beachtliche monatliche Integrationserfolge oftmals durch die von den Kommunen nicht 
beeinflussbare Zunahme an Bedarfsgemeinschaften mehr als aufgezehrt werden.  
 
Dennoch soll im Rahmen des Erfolgsspiegels an dem hohen Anspruch festgehalten werden. 
Nur wenn mehr Bedarfsgemeinschaften in die Lage versetzt werden, ihren Lebensunterhalt 
unabhängig von SGB II-Leistungen zu finanzieren, als neue in diese Abhängigkeit geraten, 
ist das Hauptziel erreicht.  
 
Der Erfolgsspiegel zeigt sowohl die prozentualen Veränderungen der 
Bedarfsgemeinschaften gegenüber dem Vormonat als auch in einer langfristigen 
Betrachtung gegenüber dem 01.08.2005. 
 
Integrationserfolge: Die Integrationserfolge lassen sich im Unterschied zu der aktuell für 
den Berichtsmonat abgebildeten Entwicklung der Fallzahlen jeweils nur für den vergangenen 
Monat darstellen. Die Auswertung beschränkt sich ausschließlich auf die Vermittlungen in 
den 1. Arbeitsmarkt. Die Anzahl der vermittelten Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsmaßnahmen bleibt außer Betracht.  
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Integrationsquote: Neben der Darstellung der Integrationserfolge und der Unterteilung nach 
dem Umfang des Beschäftigungsverhältnisses sollen die Vermittlungen in den einzelnen 
Kommunen vergleichbar dargestellt werden. Hierzu werden die monatlichen 
Integrationserfolge in Relation zur Anzahl der im Leistungsbezug stehenden erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigte gesetzt (Integrationserfolge je 100 erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte).  
 
Zu berücksichtigen ist jedoch, dass das Erreichen von Integrationsquoten ein von Tag zu 
Tag und damit auch von Monat zu Monat sich verändernder Prozess ist, der von 
verschiedensten Faktoren abhängig ist. Allein Urlaubs- oder Krankheitszeiten von 
Fallmanagern in den Kommunen können Integrationsquoten negativ verändern, gleichzeitig 
können saisonale oder zufallsabhängige Entwicklungen in der Arbeitsmarktsituation der 
jeweiligen Kommune positive Veränderungen nach sich ziehen. 
 
Integrationserfolge durch Dritte: Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden haben im 
Rahmen der Aufgabenwahrnehmung des SGB II die Möglichkeit fakultativ alle Aufgaben im 
Bereich der aktiven Integration in Arbeit selbst wahrzunehmen oder ganz oder teilweise 
diese über eine Auftragserteilung den Trägern beschäftigungsfördernder Maßnahmen 
zuzuweisen. 
 
Kennzahl „Aufwendungen des Steuerzahlers“: Unabhängig von der Zuordnung der 
Kosten auf den Anteil des Bundes und des Kreises sind die Entwicklungen der 
Gesamtkosten als „Aufwendungen der Steuerzahler“ von besonderer Bedeutung. Die 
Gesamtkosten, die durch die Betreuung der Langzeitarbeitslosen im Kreis Kleve entstehen 
werden daher auf die 75.283 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Kreis Kleve 
aufgeschlüsselt.  
 
 
 


